
Sicherhiets- und Gesundheitsschutzplan Koordination nach BaustellV

  Maßnahmen zentral durch AN

  Baustellensicherung (Bauzaun)
  Baustrom (Anschluss, Verteilung, Prüfung)
  Wasserversorgung (Bauwasser)
  Sanitäranlagen / Waschgelegenheit
  Pausenräume / -bereiche 
  Unterkünfte (Wohnunterkünfte)
  Sanitätsraum  (Erste-Hilfe-Raum)
  Baustellenbeleuchtung (allg.)
  Witterungsschutz / Winterbau
  Reinigung

  Bauabfallbeseitigung / Entsorgung

Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen (siehe Legende) 20, 23, 

32, 37

20, 23, 

32, 37

20, 23, 

32, 37

1, 5, 20, 

27, 33, 

38

6, 8, 20, 

28, 35

6, 8, 20, 

23, 28

1, 7, 22, 

25 6, 7, 20 6, 8, 20 6, 20

20, 23, 

36

2, 6, 8, 

20

1, 3, 21, 

25, 34

1, 3, 19, 

25

10, 13, 

14, 15 1, 19

1, 6, 9, 

16, 25

1, 6, 11, 

12

Grundsatzinformationen für Schutzmaßnahmen (GM) D114 D 113 D 113 B 045 B 008 B 008 B 006 B 006 B 131 C 480 B 008 B 177 D 207 B 182 B 059 B 184 B 181 B 188 D 055 B 010 A 005 A 056 C 322

1 Baufeldfreimachung x
2 Verbauarbeiten (Spundwandverbau)  #  #  #  #  #  #
3 Wasserhaltung (offen) o
4 Baustraße o o o o
5 Abbrucharbeiten  #  #  #  #
6 Demontagearbeiten  #  #  #  #
7 Erdarbeiten (Auffüllung für Bohrarbeiten) x x
8 Bohrarbeiten (Spezialtiefbau)  # #  #  #
9 Ankerarbeiten (Spezialtiefbau)  # #  #  #

10 Erdarbeiten (Aushub), Baugrube x x x x x
11 Betonarbeiten / Fundamente # #
12 Beton- und Stahlbetonarbeiten # #  #  # # # # #  #
13 Erdarbeiten (Auffüllung)  # #
14 Gerüstarbeiten o o o o o o
15 Montagearbeiten (FT-Vorsatzschale) # #
16 Montagearbeiten (FT-Betonholm) # #
17 Rohrleitungsbauarbeiten (RW, Medien) # # #  # #  # #
18 Verkehrswegebau (Asphalt, Pflasterung)  # # # #
19 Außenanlagen / Landschaftsbauarbeiten  #  #
20 Ausstattungen  #
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48 Für persönliche Schutzausrüstungen besteht im Baustellenbereich Trage- und Anlegepflicht.
48 Für Arbeiten im öffentlichen Raum sind verkehrsrechtliche Anordnungen einzuholen.
49 Gefahrenbereiche sind für öffentliche Verkehrsteilnehmer abzusperren.
50
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Zeichenerklärung der Gefährdungsmatrix:          X -  Gewerkübergreifende Maßnahmen (auch Vorhaltung für andere Gewerke)              

O -  Mitnutzung der vorgehaltenen Einrichtung eines anderen Gewerkes;           # -  Maßnahmen für das eigene Gewerk
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Absturz (Arbeitsplätze / Verkehrswege)
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Herabfall. Teile/ 

Baumaschinen
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Gefahrstoffe, Brand, 

Lärm u.a.
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entsprechend Bohrplan (Raster)
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Bemerkungen / beauftragte Firmen / Verantwortliche

entsprechend Schalungs- und Bewehrungsplanung
entsprechend Schalungs- und Bewehrungsplanung

  Festlegungen zur Baustelleneinrichtung

entsprechnd Rammplan

nach Verlegeplan und Montageanweisung
nach Verlegeplan und Montageanweisung

entsprechend Bohrplan (Schablone)

Auszuführende 
Arbeiten / Ablauf
(Standardleistung, 
Gewerkeinteilung)

Gefährdungen 

Schutzmaßnahmen /
-einrichtungen

    

Warnung vor  
Absturzgefahr 

Warnung vor  
schwebender Last 

Warnung vor bewegten 
Baumaschinen 

Warnung vor  
Überfahrgefahr 

    

Warnung vor einstürzenden 
Massen (Gruben/Gräben)r 

Warnung vor  
Lärm 

Warnung vor 
Elektrogefährdung 

Warnung vor gesundheits- 
schädlichen Stoffen 

    

Zutritt für Unbefugte 
verboten 

Benutzen des unvollstän-  
digen Gerüstes verboten 

Genuss von  
Alkohol verboten 

Hinter den Schwenkarm 
treten verboten 

    

Sicherheitsschuhe  
benutzen 

Kopfschutz  
benutzen 

Schutzhandschuhe 
benutzen 

Augenschutz 
benutzen 

 

 

BAUSTELLENORDNUNG (Auszüge) 
Alle am Bauvorhaben Beteiligten sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Unfällen und  

anderen Schadensfällen beizutragen. Insbesondere ist folgendes zu beachten: 
 

Grundregeln:  

• Nur auf zugewiesenen Flächen einrichten,  
arbeiten und Material lagern. 

• Verbote (insbesondere Alkoholverbot) und  
Weisungen beachten. 

• Arbeiten nur bei ausreichender Befähigung 
ausführen.  

• Gefährliche Arbeiten bei ungünstigem Wetter 
(Sturm, Gewitter o.ä.) einstellen. 

• Gefährdete Bereiche abschirmen  
und kennzeichnen. 

• Arbeitszeitvorgaben / -einschränkungen beachten. 
• Sanitäre Anlagen sauber / ordentlich halten. 

 

Arbeitsmittel / -verfahren:  

• Absturzstellen ausreichend absichern (absperren, 
abdecken oder umwehren). 

• Nur sichere und geprüfte Arbeitsmittel verwenden  
(Prüfnachweise).· 

• Gruben- und Grabenwände sichern,  
Schutzstreifen (0,6 m) lastfrei halten. 

• Schutz bei Arbeiten an erdverlegten Leitungen 
gewährleisten (Erlaubnis, Ortung, Kennzeichnung). 

• Nicht unter schwebende Lasten oder in 
Gefahrenbereiche von Baumaschinen treten. 

• Besondere Bedingungen bei Kranbetrieb (Sicher-
heitsabstände, richtiges Anschlagen) beachten. 

• Ohne Schutz keine Arbeiten an übereinander 
liegenden Stellen gleichzeitig ausführen. 

• Ausreichende Arbeitsraumbreiten gewährleisten. 
• Montageanweisung berücksichtigen. 

 

Baustellenverkehr:  

• Es gilt die StVO. • Ladung richtig sichern. 
• Rückwärts nur mit geeigneter technischer 

Ausstattung oder mit Einweiser fahren. 
• Sicherung der Arbeitsstelle gegenüber dem 

öffentlichen Verkehr vornehmen. 
• Sicherheitsabstände einhalten. • Zufahrten, Flucht- und Rettungswege frei halten. 
 

Umgang mit Gefahrstoffen:  

• Berührung mit Augen, Haut, Kleidung vermeiden. 
• Für ausreichende Frischluft sorgen. 

• Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge  
auf Etiketten beachten. 

• Gefahrstoffe ordnungsgemäß lagern. • Betriebsanweisungen beachten. 
• Gefährdete Personen in der Nähe warnen. • Erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen. 
 

Brandschutz:  

• Bereiche mit erhöhter Brandgefahr nicht mit 
offenem Feuer betreten. 

• Meldeeinrichtungen und geeignete Löschmittel für 
Brandbekämpfung vorhalten· 

• Rauchverbote unbedingt befolgen. • Für feuergefährliche Arbeiten Erlaubnis einholen. 
 

Umweltschutz / Immissionsschutz:  

• Lärmintensive Arbeiten (> 85 dB(A)) dem 
Auftraggeber und Koordinator melden. 

• Sondermüll und Bauschutt getrennt lagern. 
• Abfälle vermeiden bzw. korrekt entsorgen. 

 

Besucher:  

• Betreten nur mit Erlaubnis und mit erforderlicher 
Persönlicher Schutzausrüstung (Schuhe, Helm) 

• Sicherheitsabstände einhalten und nicht in 
Gefahrenbereichen aufhalten. 

  
 

Legende / Liste der anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen 
 
01 BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 
02 TRBS 2111-2  Mechanische Gefährdungen - Maßnahmen zum 

Schutz vor unkontrolliert bewegten Teilen 
03 TRBS 2111-4  Mobile Arbeitsmittel 
04 TRBS 2121-1  Gerüste 
05 TRBS 2121-2  Leitern 
06 ArbStättV  Arbeitsstättenverordnung 
07 ASR A1.8  Verkehrswege 
08 ASR A2.1  Schutz vor Absturz und herabfallenden 

Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen 
09 ASR A2.2  Maßnahmen gegen Brände 
10 ASR A3.6  Lüftung 
11 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
12 TRLV 3  Lärmschutz 
13 GefstoffV  Gefahrstoffverordnung 
14 TRGS 500  Schutzmaßnahmen 
15 TRGS 559  Mineralischer Staub 
16 TRGS 800  Brandschutz 
17 BiostoffV  Biostoffverordnung  
18 TRBA 500  Grundlegende Maßnahmen 

 
19 BGV A3  Elektrische Betriebsmittel 
20 BGV C22  Bauarbeiten 
21 BGV D6  Krane 
22 BGR 113  Treppen bei Bauarbeiten 
23 BGR 236 Rohrleitungsbauarbeiten 
24 BGR 179  Schutznetze 
25 BGR 500  Arbeitsmittel 
26 BGI 662  Arbeitsplattformnetze 
27 BGI 663  Arbeits- und Schutzgerüste 
28 BGI 807  Absturzsicherungen 
29 DIN EN 1004  Fahrbare Arbeitsbühnen 
30 DIN EN 1263-2  Schutznetze 
31 DIN EN 1298  Fahrbare Arbeitsbühnen 
32 DIN EN 1610  Gräben Abwasser 
33 DIN EN 12811-1  Arbeitsgerüste 
34 DIN EN 12999  Ladekrane 
35 DIN EN 13374  Seitenschutz 
36 DIN 4123 Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im 

Bereich bestehender Gebäude 
37 DIN 4124  Baugruben und Gräben 
38 DIN 4420-1 und 3  Schutzgerüste 

 

Gem äß Art. 5  

über die auf zeitlich begrenzte oder or tsveränderliche 
Baustellen anzuwendende Mindestvorschriften 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 

Richtlinie 92/57/EWG

Gem äß §2 (3)   

 i.V.m. den Regeln für Arbeitsschutz auf B austellen 

 

Baustellenverordnung

(RAB 31) 
 

 

Bauherr: 
 

 

     Datum Name 
Bauvorhaben: 

 
     Erst.   

    Gez.   

    Gepr.   

    Norm BaustellV, RAB 31 

     SiGe-Koordination 
 

 

Planbezeichnung: 

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan 

 

    
    Bl. 1 

Zust. Änderung Datum Name 
Der Plan gilt i.V.m. der Baustellenordnung  

und dem gültigen Bauablaufplan 
Plannummer: 

Alarmierung im Brandfall, bei Unfällen oder Havarien 
Feuerwehr (Notruf)   
Rettungsleitstelle   
Bauherr /   
Bauherrenvertreter   
Oberbauleitung /   
Bauleitung   
Sicherheits- und Gesund-   
heitsschutzkoordinator   
 

Alarmierung im Brandfall, bei Unfällen oder Havarien 
Polizei (Notruf)   
Polizei (Revier)   
Krankenhaus   
D-Arzt (für Arbeitsunfälle)   
Energieversorger   
(Elektro, Gas)    
Arbeitsschutzbehörde   
Berufsgenossenschaft   
 

Alarmierung im Brandfall, bei Unfällen oder Havarien 
Ruhe bewahren 

 

Verhalten nach Unfällen: 

Gefahrfall melden • Absichern des Unfallortes. 
• WER meldet? • Versorgen des Verletzten. 
• WAS ist passiert? • Verletzten nicht allein lassen. 
• WIE viele sind betroffen?  

 

Verhalten bei Bränden: 

• WO ist es passiert? • In Sicherheit bringen. 
• WARTEN auf Rückfragen. • Hilflose Personen mitnehmen. 
Gefährdete Personen warnen • Fluchtweg folgen.  
 

Datei: SiGe-Plan_Frankfurt.xls Datum: 03.03.2020 Seite 1 


